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Der Abgeordnete zum Nationalrat Mölzer und weitere Abgeordnete haben am  

23. Jänner 2015 unter der Zahl 3522/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „ein grenznahes Asylzentrum in Tarvis in Italien und ein angebliches 

‚Flüchtlingsabkommen‘ zwischen Österreich und Italien“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 bis 4: 
Bei einem kürzlich stattgefundenen bilateralen Treffen mit Vertretern des italienischen 

Innenministeriums wurde auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Entscheidung über ein solches 

Asylzentrum derzeit noch nicht gefallen sei. Bei künftigen Treffen werden erneut 

Informationen zu diesem Thema eingeholt.  
 
Zu Frage 5: 
Meinungen und Einschätzungen sind nicht Gegenstand des parlamentarischen 

Interpellationsrechts. Grundsätzlich beobachtet das Bundesministerium für Inneres immer 

die Lage in den Nachbarstaaten und steht in engem Kontakt mit den dortigen Partner-

behörden, um auf sich ändernde Gegebenheiten rasch und adäquat reagieren zu können. 
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Zu den Fragen 6 bis 8: 
Nein. Das gemeinsame Konzept der Länder und des Bundesministeriums für Inneres zur 

flexiblen Steuerung bei der Aufnahme und Betreuung von Asylwerbern soll bis zum Sommer 

2015 umgesetzt werden. Hinsichtlich eines Verteilungsquartieres des Bundes im Bundesland 

Kärnten wird daher seitens des Bundesministeriums für Inneres mit dem Land Kärnten erst 

Kontakt aufgenommen werden. 
 
Zu Frage 9: 
Entsprechende Statistiken liegen nicht vor. Im Jahr 2014 wurden nach Kärnten jedoch 

lediglich 86 Personen aus Italien zurückgeschoben. 
 
Zu Frage 10 bis 12: 
Im Jahr 2014 wurden in Kärnten 60 unrechtmäßig aufhältige Personen im Schienenverkehr 

auf dem Weg nach Italien sowie 856 aus Italien kommende, unrechtmäßig aufhältige 

Personen aufgegriffen. Insgesamt wurden im Jahr 2014 in Kärnten 1.118 unrechtmäßig 

aufhältige Personen aufgegriffen. 

 
Zu den Fragen 13 und 14: 
Nein. 

 
Zu Frage 15: 
Am 11. Juli 2014 wurde der Vertrag zwischen der Regierung der Republik Österreich und der 

Regierung der Italienischen Republik über die Polizeiliche Zusammenarbeit unterzeichnet. 

Dieser Staatsvertrag enthält unter anderem Bestimmungen betreffend die Unterstützung im 

Bereich der illegalen Migration (Artikel 17), gemeinsamen Streifendienst (Artikel 19) sowie 

grenzüberschreitende Maßnahmen im Eisenbahnverkehr (Artikel 20). Der Vertrag wird 

voraussichtlich im Sommer 2015 in Kraft treten. Das Bundesministerium für Inneres beteiligt 

sich seit November 2014 an trinationalen Zugsstreifen, die gemeinsam mit Exekutivorganen 

aus Italien und Deutschland auf der Bahnstrecke Trient bis Brenner durchgeführt werden. 

Zusätzlich sind bilaterale Zugsstreifen, die von italienischen und österreichischen 

Polizeibeamten auf der Bahnstrecke Villach-Udine vorgenommen werden sollen, geplant. In 

Hinblick auf den Vollzug der Dublin-III-Verordnung (VO (EU) Nr. 604/2013) erfolgt eine 

intensive Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden.  
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Darüber hinaus finden anlassbezogene bilaterale Gespräche auf Expertenebene mit der 

italienischen Generaldirektion für Immigration und Grenzpolizei in Österreich und Italien statt. 

Ferner gibt es eine gute Zusammenarbeit im gemeinsamen Polizeikooperationszentrum. 
 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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